




Abwasserentsorgungsverordnung (Vo Abw) 

Der Verbandsrat beschliesst, gestützt auf Artikel 24 ff. des Abwasserentsorgungsreglements vom 

27. November 2024 folgende

Abwasserentsorgungsverordnung (Vo Abw) 

1. Allgemeines

Grundsatz 

Rahmentarif 

Aufwandtarif 

Art. 1 Wer Dienstleistungen und Hoheitsakte im Rahmen der kommunalen Um­
setzung und des Vollzuges der Gewässerschutzgesetzgebung, u.a. Bau- und 
Gewässerschutzbewilligungsverfahren, Kontrollen sowie gestützt darauf geführte 
baupolizeiliche Verfahren verursacht, hat Gebühren gemäss den nachfolgenden 
Ansätzen zu entrichten. 

Art. 2 Wenn Minimal- und Maximalgebühren vorgesehen sind, ist den Verhält­
nissen des Einzelfalls (Zeit- und Arbeitsaufwand, Bedeutung des Geschäfts, 
usw.) Rechnung zu tragen (Art. 29 Abs. 2 Abw Re i. V. m. der Verordnung vom 
22. Februar 1951 über die Gebühren der Kantonsverwaltung Anhang VIII Zif­
fern 1.3.4 bis 1.3.8).

Art. 3 1 Die Fachstelle verrechnet im Rahmen des Aufwandtarifs die nachfol­
genden Stundenansätze gestützt auf Art. 29 Abs. 3 Abw Re. 

2 Sie basieren auf den Vollkosten, die für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzu­
setzen sind, welche die für die Erbringung einer bestimmten, gebührenpflichtigen 
Leistung notwendigen Qualifikationen aufweisen: 
a Zeittarif 1: CHF 102.00 pro Stunde (Ad min-Personal) 
b Zeittarif II: CHF 130.00 pro Stunde (Fachspezialisten) 
c Zeittarif III: CHF 160.00 pro Stunde (Kaderpersonal) 

Besondere Aufwendungen Art. 4 Der Verband hat nebst den Gebühren Anspruch auf vollständigen Ersatz 
aller ihm im Zusammenhang mit den Geschäften entstehenden Auslagen (Art. 29 
Abs. 3 Abw Re). 

Gebührenfestsetzung Art. 5 1 Die Gebühren werden im Amtsbericht, in besonderen Bewilligungen 
oder baupolizeilichen Verfügungen festgelegt. 

Mehrwertsteuer 

2 Wo dies nicht möglich ist, setzt sie die Fachstelle mit Verfügung fest. 

Art. 6 Bei allen in der Vo Abw aufgeführten Gebührenbeträgen ist die Mehrwert­
steuer nicht inbegriffen. 
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